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I. Einleitung.

Die württembergischen Städte haben keine lange gemeinsame Geschichte. 
Von den 14 Gemeinden*  mit über 10 000 Einwohnern sind 6 ehemalige 
Reichsstädte und 8 altwürttembergische Städte. Wenn auch in den Reichs
städten die Erinnerung an die dereinstige Selbstherrlichkeit noch sehr lebendig 
ist, so kann doch ein tiefergehender, aus der Verschiedenheit der Vergangen*  
heit entspringender Wesensunterschied zwischen den alt- und neuwürttem- 
bergischen größeren Städten nicht festgestellt werden, namentlich nicht in der 
Richtung, daß etwa in den ursprünglich reichsunmittelbaren Gemeinwesen 
als Folge der jahrhundertelang währenden Sonderexistenz ein regerer und 
reiferer Sinn für die Selbstverwaltung vorhanden wäre. Das Verfassungs
leben der schwäbischen Reichsstädte, wie es sich gegen das Ende des 18. Jahr
hunderts gestaltet hatte, war nicht die richtige Schule für eine sachgemäße 
Anteilnahme der Gemeindegenossen an den öffentlichen Dingen. Es bietet 
ein wenig erfreuliches Bild inneren Zerfalls, des ohnmächtigen Ankämpfens 
der breiteren Bevölkerungsschichten gegen die regierenden Familien bzw. den 
aus letzteren sich zusammensetzenden Magistrat. Die Masse der Bevölkerung 
war politisch unmündig in nicht geringerem Maße als die der württem
bergischen Landstädte. Hier wie dort ergänzte sich die Gemeindeverwaltungs
behörde durch Kooptation; von wahrer Selbstverwaltung waren beide Arten 
von Städten gleich weit entfernt. Die Verschmelzung der Reichsstädte mit 
Württemberg, ihre Unterordnung unter das Territorialfürstentum hat sich 
denn auch ohne jede Störung vollzogen.

* Unter ihnen auch das „Pfarrdorf" Schwenningen, das ganz städtischen 
Charakter hat und in der folgenden Darstellung ohne weiteres den Städten zu
gerechnet wird.

Dieser Prozeß völliger Amalgamierung wurde nachhaltig gefördert durch 
die dem Gedanken der Selbstverwaltung, wenn auch nicht in gleichem Maße 
wie die preußische Städteordnung, Rechnung tragende Gemeindeverwaltungs- 
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reform, wie sie in dem „Verwaltungsedikt für die Gemeinden, Oberämter 
und Stiftungen" vom 1. März 1822 ihren Abschluß erhielt. Dazu kamen 
als weiteres einigendes Moment die wirtschaftlichen Kämpfe, die einfetzten, 
nachdem die politische Zusammenfügung bereits vollzogen war. Die äußeren 
Bedingungen, unter denen die württembergischen Mittelstädte in die Periode 
der wirtschaftlichen Umwälzung vom zweiten Biertel des vorigen Jahr
hunderts an eintreten, waren für alle sehr ähnliche; denn wie in ihrem 
inneren Wesen, so sind auch in ihren äußeren Verhältnissen keine ein
schneidenden Gegensätze feststellbar. Es fehlen in Württemberg die natür
lichen Vorbedingungen für die Entstehung großer Jndustriemetropolen. Das 
Land ist arm an wertvollen mineralischen Bodenschätzen; es wird zwar Koch- 
und Steinsalz in erheblichen Mengen gefördert, aber alles Suchen nach dem 
wichtigsten industriellen Rohmaterial, der Steinkohle, ist bis heute erfolglos 
geblieben. Dazu kommt, daß die Schiffbarkeit der zwei größten württem- 
bergischen Flüsse, Donau und Neckar, erst außerhalb bzw. an der Grenze 
beginnt, daß ferner Kanäle überhaupt nicht vorhanden sind und daß dem
nach für den Bezug der von auswärts kommenden Rohstoffe die billigere 
Wasserfracht nur in beschränktem Maße in Anwendung kommt. Es sind 
nun zwar zahlreiche Gewässer mit nutzbarem Gefäll vorhanden, was den 
Kohlenmangel wenigstens einigermaßen ausgleicht, aber nicht gerade zu
gunsten der Städte. Die Industrie wird dadurch dezentralisiert, von den 
Städten weg aufs platte Land hinausgedrängt, wo sie vielfach mit offenen 
Armen ausgenommen wird. Durch unentgeltliche Überlassung von Grund und 

Boden suchen namentlich kleinere Gemeinden Fabriken heranzuziehen und 
auch von der gesetzlichen Ermächtigung, aus besonderen Gründen zur Be
förderung öffentlicher Interessen Steuerbefreiung auf die Dauer bis zu 
20 Jahren * zu verwilligen, wird in steigendem Maße zugunsten industrieller 
Niederlassungen Gebrauch gemacht.

* Nach dem Gemeindesteuergesetz von 1903 ist nunmehr die Frist auf 10 Jahre 
heruntergesetzt.

Wie weit diese Dezentralisation geht, zeigen die Ergebnisse der letzten 
Berufs- und Gewerbezählung, und seither hat ohne allen Zweifel dieser Prozeß 
seinen Fortgang genommen. Von den in Hauptbetrieben der Industrie der Steine 
und Erden beschäftigten Personen entfielen 81 o/o auf Betriebe außerhalb der 
damals über 10 000 Einwohner zählenden Städte, bei der Gruppe Metall
verarbeitung ist der Prozentsatz 49,9, bei der Industrie der Maschinen, In
strumente und Apparate 56 o/o, bei der chemischen Industrie 64 o/o, Industrie der 
Leuchtstoffe, Seifen, Fette und Öle 52 o/o, Textilindustrie 73 o/o, Papierindustrie 
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50o/o, Lederindustrie 62 o/o, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe 71 Oo, 
Industrie der Nahrungs- und Genußmittel 67 o/o. Dabei ist der Prozent
satz der außerhalb jener Städte lebenden Bevölkerung nach der Volkszählung 
von 1895 81,6 o/o der Gesamtbevölkerung. Es ergibt sich aus diesen Zahlen 
zunächst die wenig auffallende Tatsache, daß die industriell tätige Bevölkerung 
in den Städten über 10 000 Einwohner einen wesentlich höheren Prozentsatz 
der Gesamtbevölkerung ausmacht als in den Kleinstädten und Land
gemeinden. Zugleich aber geht daraus auch hervor, daß eine übermäßige 
Konzentration der industriellen Betriebe in den größeren Städten nicht statt

gefunden hat.
Bei der Betrachtung einzelner Industriezweige tritt dies noch klarer zu

tage. Nächst der Industrie der Nahrungs- und Genußmittel, die 36 934 
Personen beschäftigt, ist der am bedeutendsten entwickelte württembergische 
Industriezweig die Textilindustrie mit 35 048 in Hauptbetrieben beschäftigten 
Personen. Der weit überwiegende Teil ihrer Hauptbetriebe befindet sich in 
den kleineren Gemeinden. Bei der Wollspinnerei, die 1924 Personen be
schäftigt, entfallen 65,4 o/o der Beschäftigten aus Betriebe in Gemeinden 
unter 10 000 Einwohner, wobei letzteren die Gemeinden Heidenheim und 
Schwenningen, die erst 1900 die Einwohnerzahl 10 000 überschritten haben, 
nicht zugerechnet sind; bei der Baumwollweberei mit 8854 Beschäftigten ist 
der Prozentsatz 67,7, und wenn man bloß die 24 Großbetriebe (über 100 
Beschäftigte), von denen 7 auf die größeren Städte fallen, in Betracht zieht, 
70,4, bei der Strickerei und Wirkerei (Strumpfwarenfabrikation) mit 9402 

Beschäftigten 88,3, bei der Baumwollspinnerei mit 5666 Beschäftigten 90,8. 
Von 22 Großbetrieben kommen 21 mit über 94 o/o der Beschäftigten auf 
die Kleinstädte und Landgemeinden. Die Seidenspinnerei und -Weberei mit 
zusammen 1614 Beschäftigten befindet sich ganz in den kleineren Gemeinden. 
Dasselbe ist der Fall mit der chemischen Großindustrie. Von den in der 
Papier- und Pappfabrikation beschäftigten 3371 Personen gehören 71 o/o 
zu Betrieben außerhalb der Städte.

Trotz jener, die Entstehung großer Städte wenig begünstigenden Ver
hältnisse ist ein Stillstand in der Entwicklung der württembergischen Mittel
städte nicht zu bemerken. Eine Zunahme von über 100o/o seit 1871 
weisen auf Schwenningen (134o/o), Cannstatt (124,5), Göppingen (124) 
und Heidenheim (103). (Vgl. Tabelle auf S. 6.)

Schwenningen ist der Hauptsitz der württembergischen Uhrenindustrie, 
die vor etwa 100 Jahren dort eingeführt worden ist. Bis in die 70er 
Jahre herein herrschte der handwerksmäßige Betrieb vor. Nach der Ober
amtsbeschreibung von 1875 waren vorhanden eine Kontrolluhrenfabrik und 


